
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haupt- und Finanzausschuss 
 

E I N L A D U N G 
 

zur 23. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
am Dienstag, 30.04.2019, 20:00 Uhr 

im Sitzungssaal des Rathauses der Gemeinde Ranstadt 
 

 
 

Tagesordnung 
 

 
Sitzungsteil öffentlich 
 

1. Unterzeichnung des Protokolls / der Protokolle  
 

2. Antrag der FW-Fraktion vom 04.03.2019; 
hier: Punktesystem bei Bauplatzvergabe 

 

 

3. Jahresabschluss 2015 
hier: Schlussbericht 

(VL-59/2019 
1. Ergänzung) 

 

4. Verschiedenes  
 

 
Sitzungsteil nichtöffentlich 
 

 
 
 
Ranstadt, 17.04.2019 
 
 
 
Ausschussvorsitzender 
Christian Loh 
 



Haupt- und Finanzausschuss

Ö F F E N T L I C H E   N I E D E R S C H R I F T

der 23. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
am Dienstag, 30.04.2019, 20:00 Uhr bis 21:15 Uhr

im Sitzungssaal des Rathauses der Gemeinde Ranstadt

Sitzungsverlauf

Die Mitglieder des Haupt und Finanzausschusses wurden durch Einladung vom 17.04.2019 
auf Dienstag, den 30.04.2019 – unter Mitteilung der Tagesordnung – einberufen.
Tag, Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung wurden öffentlich bekanntgegeben.

Der Ausschussvorsitzende Herr Christian Loh eröffnet die Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses um 20:00 Uhr und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht 
erfolgt und der Ausschuss beschlussfähig ist.

Zur Tagesordnung werden keine Einwände erhoben bzw. Ergänzungen oder 
Dringlichkeitsanträge eingebracht.

Sitzungsteil öffentlich

1. Unterzeichnung des Protokolls / der Protokolle

Es werden keine Einwände gegen das Protokoll der Sitzung vom 13.02.2019 erhoben.

Beschluss:
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt das Protokoll vom 13.02.2019.

2. Antrag der FW-Fraktion vom 04.03.2019
Punktesystem für Bauplatzvergabe

VL-86/2019

Herr Michael Strecker erläutert die Vorlage.

Danach wird über die vorliegenden Richtlinien der Städte Nidda und Reichelsheim 
gesprochen.

Aus den Beratungen geht hervor, dass die neue Richtlinie der Gemeinde Ranstadt, zur 
Vergabe von Bauplätzen, noch nicht für das neue Wohnbaugebiet in Ober-Mockstadt gelten 
soll. Fragen, ob die Richtlinie für das gesamte Baugebiet, oder nur für einzelne Bauplätze 
gelten soll, für die mehrere Bewerbungen vorliegen, werden nicht abschließend geklärt.

Am Ende des Beratungsprozesses soll die neue Richtlinie der Kommunalaufsicht zur 
Prüfung vorgelegt werden.



Beschluss:
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, eine Arbeitsgruppe bestehend aus je einem 
Mitglied aus jeder Fraktion und Herrn Udo Schädel aus Bauverwaltung zur Beratung 
einzurichten und dem Haupt- und Finanzausschuss die Ergebnisse mitzuteilen.

3. Jahresabschluss 2015
hier: Schlussbericht

VL-59/2019 
1. Ergänzung

Bürgermeisterin Cäcilia Reichert-Dietzel und Frau Martina Grauling erläutern die Vorlage.

Fragen der Ausschussmitglieder zum vorliegenden Schlussbericht werden beantwortet.

Beschluss:
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, nach § 114 (1) HGO 
den Jahresabschluss 2015 zu beschließen und dem Gemeindevorstand Entlastung zu 
erteilen. Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag im ordentlichen 
Ergebnis in Höhe von 532.198,12 € und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in 
Höhe von 346.353,00 €. Daraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von insgesamt 
185.845,12 € für das Haushaltsjahr 2015. Die Bilanzsumme beträgt 24.263.644,06 € und die 
Finanzrechnung schließt mit einem Bestand an Zahlungsmitteln zum Bilanzstichtag in Höhe 
von 1.641.604,15 €.

4. Verschiedenes

Sitzungsteil nichtöffentlich

Ranstadt, 02.05.2019

Christian Loh
(Ausschussvorsitzender und Schirftführer)



Beschlussvorlage
Drucksache VL-86/2019
- öffentlich - Datum: 18.06.2019

Über

Bürgermeisterin

Gemeindevertretervorsitzenden X

Fachbereich Zentrale Dienste

Federführendes Amt Gremien- und Sitzungsdienst (1)

Sachbearbeiter Udo Schädel

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion Kennung

Gemeindevertretung der Gemeinde
Ranstadt 26.03.2019 beschließend öffentlich

Haupt- und Finanzausschuss 30.04.2019 vorberatend öffentlich

Gemeindevertretung der Gemeinde
Ranstadt 07.05.2019 beschließend öffentlich

Haupt- und Finanzausschuss 26.06.2019 vorberatend öffentlich

Gemeindevertretung der Gemeinde
Ranstadt 13.08.2019 beschließend öffentlich

Haupt- und Finanzausschuss 05.02.2020 vorberatend öffentlich

Haupt- und Finanzausschuss 02.09.2020 vorberatend öffentlich

Haupt- und Finanzausschuss 25.11.2020 vorberatend öffentlich

Gemeindevertretung der Gemeinde
Ranstadt 10.12.2020 beschließend öffentlich

Antrag der FW-Fraktion vom 04.03.2019
Punktesystem für Bauplatzvergabe

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die Richtlinie zur Vergabe gemeindlicher
Baugrundstücke der Gemeinde Ranstadt in der vorgelegten Fassung.

Des Weiteren beschließt die Gemeindevertretung, dass diese Richtlinie keine Anwendung
für das Baugebiet „Hinter den Gärten“ in Ober-Mockstadt findet.

Finanzielle Auswirkungen:



Sachdarstellung:
Siehe Antrag

Anlage(n):
(1) 20190304_Antrag_FW_Punktesystem_Bauplatzvergabe zum TOP 6. 26.03.2019

Gemeindevertretung der Gemeinde Ranstadt
(2) Bewertungspunkte der Kommunen Reichelsheim und Nidda
(3) 20190626_Punktesystem_Bauplatzvergabe_Vorschlag
(4) 20201118_Punktesystem_Entwurf
(5) 20201014_Stellungnahme_HSGB
(6) 20201126_Punktesystem_Entwurf

Abstimmungsergebnis:

Ja _____ Nein____ Enthaltung ______

FB Öffentlichkeitsarbeit ☐ FB Gremien ☐
FB Hauptverwaltung ☐ FB Jugend und Soziales ☐
FB Assistenz Bürgermeisterin ☐ FB Ordnung ☐
FB Finanzen ☐ FB Kasse ☐
FB Bauen ☐ FB Friedhof ☐
FB Personal ☐ FB Natur- und Landschaftspflege ☐

Erl. Vermerk ____________Datum _________ Unterschrift



1  

     Ranstadt, 04. März 2019  Antrag FW-Fraktion Punktesystem für Bauplatzvergabe   Beschluss:  Die Gemeindevertretung beschließt, den Bauausschuss damit zu beauftragen, ein Punktesystem für die Vergabe von Bauplätzen zu erarbeiten. Über ein solches Punktesystem können Einheimische bevorzugt werden sowie soziale und andere Kriterien mit in den Grundstücksverkauf mit einfließen.  Die Ausschussmitglieder erhalten zur Vorbereitung die in den Nachbarkommunen Nidda und Florstadt angewendeten Bewertungskriterien sowie in der Sitzung eine knappe mündliche Darstellung des in den beiden Kommunen angewendeten Verfahrens.   Begründung:  erfolgt mündlich    Michael Strecker Fraktion Freie Wähler               





















Vorschlag Punktesystem RanstadtHauptpunkt Unterpunkt Reichelsheim Pkte. Vorschlag Ranstadt Pkte. MAXEinwohner Einwohner i.S.d. § 8 HGO 30 Einwohner i.S.d. § 8 HGO (analog Reichelsheim) 30 30Verwandte Ehemalige / Enge Verwandte 15 Verwandtschaft 1. Grades 15 15Arbeitsstätte ----- -----Betriebsinhaber Betriebsinhaber ----- Für jedes volle Kalenderjahr als selbständiger Betriebsinhaber mit mind. 1 Arbeitnehmer (analog Nidda) 2 20Ehe / Partnerschaft Verheiratete, Lebenspartnerschaft oder Bewerberpaar gemeinsam 10 Verheiratete, Lebenspartnerschaft oder Bewerberpaar gemeinsam (analog Reichelsheim) 10 10Behinderung Für jede behinderte Person im Haushalt 15 Für jede behinderte Person im Haushalt (analog Reichelsheim) 15 30Pflege Pflege eines Angehörigen in der Gemeinde 10 Pflege eines Angehörigen in der Gemeinde (analog Reichelsheim) 10 20Kinder ----- Für jedes Kind bis zur Vollendeung des 18. Lebensjahres (analog Nidda) 15 45Soziales Engagement Vereine, gemeinnützige Organisation, Kirche etc. ----- Langjähriges (mind. 5 Jahre) Engagement; ähnlich Nidda; Details siehe unten* 20 20Bereits Eigentümer Wohnung / Bauland ----- Abschlag, wenn bereits Eigentümer (analog Nidda) -15 -15_______________* langjähriges ehrenamtliches Engagement = mind. 5 Jahre Vorstandsarbeitoder mind. 5 Jahre Mitglied Einsatzabteilung (gemäß System)Engagement liegt nicht länger als 5 Jahre zurückFormulierung Nidda:
OrtsbezugSozialkriterien

Punktesystem Bauplatzvergabe v3.xlsx 1 / 6 26.06.2019, 07:44



AllgemeinesZiel dieser Richtlinie ist eine gerechte, objektive und nachvollziehe Vergabe von Bauplätzen.Die Richtlinie kommt zur Anwendung, wenn die Nachfrage nach Bauplätzen größer ist als das Angebot.Der Gemeindevorstand gibt den Zeitraum für die Bewerbung öffentlich bekannt.Der Zeitraum für die Bewerbungsfrist (x Wochen) wird vom Gemeindevorstand festgelegt. Dies solltegeschehen, wenn die Baureife vorliegt.Die Bewerber haben in der Reihenfolge ihrer Punktzahl das erste Zugriffsrecht auf ein (nur ein) Grundstückihrer Wahl.Bei Punktegleichheit zählt der Zeitpunkt des Eingangs der Bewerbung.Weitere Ergänzungen der Richtlinie, die aus formalen Gründen notwendig sind (Verweis auf Gesetze etc.) erfolgen für die finale Fassung durch die Gemeindeverwaltung.
Punktesystem Bauplatzvergabe v3.xlsx 2 / 6 26.06.2019, 07:44



(Reichelsheim)









 

 

RICHTLINIE 
ZUR VERGABE GEMEINDLICHER BAUGRUNDSTÜCKE  

der Gemeinde Ranstadt 
 
 

Aufgrund des § 5 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
07.05.2020 (GVBl. S. 318) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Ranstadt in 
ihrer Sitzung am ............ folgende Richtlinie zur Vergabe gemeindlicher 
Baugrundstücke der Gemeinde Ranstadt beschlossen: 

 
 
§ 1 Allgemeines 
 
(1) 1Ziel dieser Richtlinie ist eine gerechte, objektive und nachvollziehbare Vergabe von 

Bauplätzen. 2Die Richtlinie kommt zur Anwendung, wenn die Nachfrage nach 
Bauplätzen größer ist als das Angebot. 

 
(2) 1Der Gemeindevorstand gibt den Zeitraum für die Bewerbung öffentlich bekannt. 2Der 

Zeitraum für die Bewerbungsfrist wird vom Gemeindevorstand festgelegt. 3Dies sollte 
geschehen, wenn die Baureife vorliegt. 4Für die öffentliche Bekanntmachung gelten die 
Regelungen der Hauptsatzung der Gemeinde Ranstadt in der jeweils geltenden 
Fassung. 

 
(3) 1Die Zuteilung der Grundstücke erfolgt nach der in einer Prioritätenliste festgelegten 

Reihenfolge. 2Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung eines Grundstücks besteht nicht. 
 
 
§ 2 Auswahlverfahren 
 
(1) 1 Die Bewerber haben in der Reihenfolge ihrer Punktzahl das erste Zugriffsrecht auf ein 

Grundstück ihrer Wahl. 2Die Reihenfolge der Bewerber wird nach einem Punktesystem 
auf der Grundlage von Kriterien ermittelt. 3Bei Punktgleichheit zählt der Zeitpunkt des 
Eingangs der Bewerbung. 4Die Reihenfolge ist, nach Aufforderung, einzeln schriftlich 
nachzuweisen. 
 

(2) 1Alteigentümer von, für das betroffenen Baugebiet, eingebrachten Gelände unterliegen 
für den Rückkauf von einem Baugrundstück nicht dieser Punktebewertung, sofern dies 
im Verkaufsvertrag geregelt wurde. 2Sie erhalten vor den Bewerbern der Prioritätenliste 
die Möglichkeit ein Baugrundstück zu erwerben. 3Alteigentümer im Sinne des Satz 1 
sind auch deren Rechtsnachfolger. 



 

 

§ 3 Punktesystem 
 

Ortsbezug 
 

1. Einwohner im Sinne des § 8 HGO. 
30 Punkte 

 

2. Ehemalige Einwohnern nach Ziffer 1, die mindestens 10 Jahre in der 
Gemeinde Ranstadt gelebt haben oder deren Eltern, Geschwister, 
Kinder, Nichten, Neffen, oder Enkel gemäß Ziffer 1 zum 
Bewerbungsdatum 10 Jahre in der Gemeinde Ranstadt leben. 

15 Punkte 
 

3. Bewerber deren Arbeitsstätte sich in der Gemeinde Ranstadt befindet. 
10 Punkte 

 

Sozialkriterien 
 

1. Für Ehepaar, Lebenspartnerschaft oder Bewerberpaar, dass gemeinsam 
ein Grundstück erwirbt. 

10 Punkte 
 

2. Für jedes Familienmitglied welches einen Behinderungsgrad von 
mindestens 50 % besitzt (Nachweis durch Schwerbehindertenausweis). 

je 15 Punkte 
maximal 30 Punkte 

 

3. Für jedes Familienmitglied welches in mindestens Pflegegrad 1 
eingestuft ist (Nachweis durch Pflegegutachten). 

je 10 Punkte 
maximal 20 Punkte 

 

4. Für jedes Familienmitglied bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, das 
auch im neuen Haushalt leben wird. 

je 15 Punkte 
maximal 45 Punkte 

 

Betriebsinhaber 
 

Für jedes volle Kalenderjahr als selbständiger Betriebsinhaber mit 
mindestens einen Arbeitnehmer. 

je 2 Punkte 
maximal 20 Punkte 

 

Soziales Engagement 
 

Für ein langjähriges Engagement, mindestens fünf Jahre, innerhalb 
eines Vereins, gemeinnützige Organisation oder Kirche in der Gemeinde 
Ranstadt sowie besondere ehrenamtliche Verdienste für die Gemeinde. 
Die bloße Zugehörigkeit ist nicht ausreichend (Nachweis durch eine 
Bescheinigung des Vereins, Organisation oder Kirche). 

20 Punkte  
 

Bereits Eigentümer 
 

Abschlag für Bewerber, die bereits Eigentümer eines oder mehrerer 
Wohngebäude, Eigentumswohnung oder Bauland sind. 

15 Punkte  



 

 

§ 4 In-Kraft-Treten 
 
1Diese Richtlinie zur Vergabe gemeindlicher Baugrundstücke der Gemeinde Ranstadt tritt 
am 01.01.2021 in Kraft. 
 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Richtlinie mit dem hierzu ergangenen Beschluss 
der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit 
maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 
 
 
 
Ranstadt, den ………. 
 
 

Siegel 
Cäcilia Reichert-Dietzel 
Bürgermeisterin 







 

 

RICHTLINIE 
ZUR VERGABE GEMEINDLICHER BAUGRUNDSTÜCKE  

der Gemeinde Ranstadt 
 
 

Aufgrund des § 5 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
07.05.2020 (GVBl. S. 318) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Ranstadt in 
ihrer Sitzung am ............ folgende Richtlinie zur Vergabe gemeindlicher 
Baugrundstücke der Gemeinde Ranstadt beschlossen: 

 
 
§ 1 Allgemeines 
 
(1) 1Ziel dieser Richtlinie ist eine gerechte, objektive und nachvollziehbare Vergabe von 

Bauplätzen in Wohngebieten. 2Die Richtlinie kommt zur Anwendung, wenn die 
Nachfrage nach Bauplätzen größer ist als das Angebot. 

 
(2) 1Der Gemeindevorstand gibt den Zeitraum für die Bewerbung öffentlich bekannt. 2Der 

Zeitraum für die Bewerbungsfrist wird vom Gemeindevorstand festgelegt. 3Dies sollte 
geschehen, wenn die Baureife vorliegt. 4Für die öffentliche Bekanntmachung gelten die 
Regelungen der Hauptsatzung der Gemeinde Ranstadt in der jeweils geltenden 
Fassung. 

 
(3) 1Die Zuteilung der Grundstücke erfolgt nach der in einer Prioritätenliste festgelegten 

Reihenfolge. 2Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung eines Grundstücks besteht nicht. 
 
 
§ 2 Auswahlverfahren 
 
(1) 1 Die Bewerber haben in der Reihenfolge ihrer Punktzahl das erste Zugriffsrecht auf ein 

Grundstück ihrer Wahl. 2Die Reihenfolge der Bewerber wird nach einem Punktesystem 
auf der Grundlage von Kriterien ermittelt. 3Bei Punktgleichheit zählt der Zeitpunkt des 
Eingangs der Bewerbung. 
 

(2) 1Alteigentümer von, für das betroffenen Baugebiet, eingebrachten Gelände unterliegen 
für den Rückkauf von einem Baugrundstück nicht dieser Punktebewertung, sofern dies 
im Verkaufsvertrag geregelt wurde. 2Sie erhalten vor den Bewerbern der Prioritätenliste 
die Möglichkeit ein Baugrundstück zu erwerben. 3Alteigentümer im Sinne des Satz 1 
sind auch deren Rechtsnachfolger. 



 

 

§ 3 Punktesystem 
 

Ortsbezug 
 

1. Einwohner im Sinne des § 8 HGO. 
30 Punkte 

 

2. Ehemalige Einwohnern nach Ziffer 1, die mindestens 10 Jahre in der 
Gemeinde Ranstadt gelebt haben oder deren Eltern, Geschwister, 
Kinder, Nichten, Neffen, oder Enkel gemäß Ziffer 1 zum 
Bewerbungsdatum 10 Jahre in der Gemeinde Ranstadt leben. 

15 Punkte 
 

3. Bewerber deren Arbeitsstätte sich in der Gemeinde Ranstadt befindet. 
10 Punkte 

 

Sozialkriterien 
 

1. Für Ehepaar, Lebenspartnerschaft oder Bewerberpaar, dass gemeinsam 
ein Grundstück erwirbt. 

10 Punkte 
 

2. Für jedes Familienmitglied welches einen Behinderungsgrad von 
mindestens 50 % besitzt (Nachweis durch Schwerbehindertenausweis). 

je 15 Punkte 
maximal 30 Punkte 

 

3. Für jedes Familienmitglied welches in mindestens Pflegegrad 1 
eingestuft ist (Nachweis durch Pflegegutachten). 

je 10 Punkte 
maximal 20 Punkte 

 

4. Für jedes Familienmitglied bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, das 
auch im neuen Haushalt leben wird. 

je 15 Punkte 
maximal 45 Punkte 

 

Betriebsinhaber 
 

Für jedes volle Kalenderjahr als selbständiger Betriebsinhaber mit 
mindestens einen Arbeitnehmer. 

je 2 Punkte 
maximal 20 Punkte 

 

Soziales Engagement 
 

Für ein langjähriges Engagement, mindestens fünf Jahre, innerhalb 
eines Vereins, gemeinnützige Organisation oder Kirche in der Gemeinde 
Ranstadt sowie besondere ehrenamtliche Verdienste für die Gemeinde. 
Die bloße Zugehörigkeit ist nicht ausreichend (Nachweis durch eine 
Bescheinigung des Vereins, Organisation oder Kirche). 

20 Punkte  
 

Bereits Eigentümer 
 

Abschlag für Bewerber, die bereits Eigentümer eines oder mehrerer 
Wohngebäude, Eigentumswohnung oder Bauland sind. 

15 Punkte  



 

 

§ 4 In-Kraft-Treten 
 
1Diese Richtlinie zur Vergabe gemeindlicher Baugrundstücke der Gemeinde Ranstadt tritt 
am 01.01.2021 in Kraft. 
 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Richtlinie mit dem hierzu ergangenen Beschluss 
der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit 
maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 
 
 
 
Ranstadt, den ………. 
 
 

Siegel 
Cäcilia Reichert-Dietzel 
Bürgermeisterin 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussvorlage  

Drucksache VL-59/2019 1. Ergänzung  
- öffentlich - Datum: 02.04.2019 
 

Über 
 

Bürgermeisterin X 

Gemeindevertretervorsitzenden  

 
 

Fachbereich Finanzverwaltung 

Federführendes Amt 
Kämmerei, Haushaltsplanung, 
Haushaltsüberwachung und internes 
Rechnungswesen 

Sachbearbeiter Martina Grauling 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion Kennung 

Haupt- und Finanzausschuss 30.04.2019 vorberatend öffentlich 

Gemeindevertretung der Gemeinde 
Ranstadt 

07.05.2019 beschließend öffentlich 

 
Jahresabschluss 2015 
hier: Schlussbericht 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung beschließt nach § 114 (1) HGO den Jahresabschluss 2015 und 
erteilt dem Gemeindevorstand Entlastung. Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem 
Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 532.198,12 € und einem Überschuss 
im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 346.353,00 €. Daraus ergibt sich ein 
Jahresfehlbetrag in Höhe von insgesamt 185.845,12 € für das Haushaltsjahr 2015. Die 
Bilanzsumme beträgt 24.248.999,01 € und die Finanzrechnung schließt mit einem Bestand 
an Zahlungsmitteln zum Bilanzstichtag in Höhe von 1.641.604,15 €. 
Gleichzeitig genehmigt die Gemeindevertretung die sich aus dem Jahresabschluss 2015 
ergebenen Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gem. Prüfbericht für das 
Haushaltsjahr 2015. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 
 
Sachdarstellung: 

Die Revision des Wetteraukreises hat den Jahresabschluss 2015 gem. § 128 HGO geprüft 
und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 
Der Schlussbericht ist der Gemeindevertretung zusammen mit dem Jahresabschluss zur 
Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. Die Gemeindevertretung hat über den 



 

Jahresabschluss zu beschließen und gleichzeitig über die Entlastung des 
Gemeindevorstandes zu entscheiden. 
Das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 185.845,12 € ab. 
Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan, der einen Jahresfehlbetrag von 
955.236,33 € (inkl. HHR) vorsah, ergibt sich ein um 769.391,21 € niedrigerer Fehlbetrag. 
Die wesentlichen Veränderungen, die zur Verbesserung des Ergebnisses führten, sind 
neben höheren ordentlichen Erträgen (315,1 T€), geringere Sach- und Dienstleistungen (407 
T€) sowie höhere außerordentliche Erträge (47,6 T€) und ein besseres Finanzergebnis i.H.v. 
rund 48,6 T€. 
Die im Haushaltsjahr 2015 entstandenen über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen wurden durch den Gemeindevorstand am 04.10.2017 genehmigt. Die durch 
die Gemeindevertretung notwendige Genehmigung der über-/außerplanmäßigen 
Aufwendungen und Auszahlungen über 184.814,67 € sollten aus Transparenzgründen im 
Rahmen der Beschlussfassung über den Jahresabschluss nachgeholt werden. 
 
 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja _____ Nein____ Enthaltung ______ 
 
FB Öffentlichkeitsarbeit  FB Gremien  
FB Hauptverwaltung  FB Jugend und Soziales  
FB Assistenz Bürgermeisterin  FB Ordnung  
FB Finanzen  FB Kasse  
FB Bauen  FB Friedhof  
FB Personal  FB Natur- und Landschaftspflege  
 
Erl. Vermerk    ____________Datum  _________ Unterschrift 
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